
Fortschreibung des Regionalplans

Beschluss des Kapitels „Energie“
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Aufstellung des Kapitels „Energie“ 

 Verfahrensablauf

 Aufstellungsbeschluss 11.10.2011

 Billigungsbeschluss 27.04.2012

 Abschluss des 1. Anhörungsverfahrens 31.10.2012

 Beschluss über Änderungen 29.04.2013

 Abschluss des 2. Anhörungsverfahrens 05.08.2013

 Beschluss der Verordnung 19.11.2013
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Auswertung des 2. Anhörungsverfahrens

 Gegenstand des Anhörungsverfahrens waren nur die 

Änderungen gegenüber dem Entwurf vom April 2013

 Relativ wenig Stellungnahmen eingegangen

 Häufig Bezugnahme auf 1. Anhörungsverfahren
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Auswertung Verbandsmitglieder

 DEG/PA: keine Anregungen

 FRG: Waldkirchen (Gebiet 99)

 REG: Arnbruck, Drachselsried, Lkr. REG (Gebiet 80)

Kirchberg im Wald (Gebiet 46)

Kirchdorf im Wald, Lkr. REG (Gebiet 95)

Kollnburg, Achslach (Gebiet 78, 79)

 SR: Geiselhöring (Gebiet 62a)

Oberschneiding, Lkr. SR (Gebiet 26, 28)

Parkstetten (Gebiet 76)

Perkam, Lkr. SR (Gebiet 66)

Straßkirchen, Lkr. SR (Gebiet 29)

Wiesenfelden (Kleinflächen)

Lkr. SR (Gebiet 13)
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Auswertung Träger öffentlicher Belange

 BLfD: Ablehnung von Gebieten (Beeinträchtigung Baudenkmäler)

 BN: Reduzierung Puffer um Nationalpark problematisch 

Begrenzung WKA in großen Gebieten

Gebiete mit hohem Konfliktpotenzial (Arten, Landschaft)

 LBV: unvollständige Informationen zu betroffenen Arten

WKA in Schutzgebieten untergräbt Schutzzweck

Ablehnung Reduzierung Puffer um Nationalpark (Über-

lastung, Fragmentierung, Artenschutz) 

 NP: Ablehnung Rücknahme Puffer um Nationalpark 

Vorschlag, Ausschlussgebiet bis zur St 2132

 WWA: Hinweise auf (geplante) WSG

 Luftamt/DFS: Hinweise auf IFR-Verfahren, VOR Roding
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Auswertung Öffentlichkeit

 Bürger: Ablehnung einzelner Gebiete (insb. 60, 78, 79, 80, 98)

 BaySF: Standortwünsche im Bereich Spiegelau

 KMI: Standortwünsche im Bereich Achslach

 Bürgerwind Bayerwald: alle ehemals geplanten Gebiete fest-

schreiben, Beibehaltung Gebiete 50, 95, Mindestgröße 20 ha 

 Bürger: alle ehemals geplanten Gebiete festschreiben, Rücknahme 

der Mindestgröße für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, Topologie 

der Gebiete berücksichtigen, Hinweise Artenschutzaspekte
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Zusammenfassung

 Anhörungsverfahren hat kaum zusätzliche Aspekte geliefert

 Empfehlung: Beibehaltung der Beschlüsse vom April 2013, 

Ergänzung der Begründung, redaktionelle Anpassungen

 Planungsverband erfüllt damit Vorgabe des LEP 2013

Vorranggebiete Vorbehaltsgebiete

Anzahl Fläche
Anteil 

Region
Anzahl Fläche

Anteil 

Region

1. Entwurf 61 ca. 7.257 ha ca. 1,3% 38 ca. 4.104 ha ca. 0,7%

Beschluss 36 ca. 4.550 ha ca. 0,8% 29 ca. 2.435 ha ca.0,4%



1. Der Planungsausschuss nimmt die Auswertung der Stellungnahmen 

des Anhörungsverfahrens zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 

des Regionsbeauftragten und den daraus resultierenden Änderungen 

des Kapitels B III Energie des Regionalplans Donau-Wald zu. 

2. Der Planungsausschuss beschließt die normativen Vorgaben des 

Kapitels B III Energie als Verordnung gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 2 des 

Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG).

Beschlussvorschlag 



3. Der Verbandsvorsitzende wird beauftragt, die Verbindlicherklärung bei 

der Regierung von Niederbayern zu beantragen. Die Geschäftsstelle 

bzw. der Regionsbeauftragte werden ermächtigt, ggf. notwendige 

redaktionelle Korrekturen ohne erneuten Beschluss vorzunehmen.

4. Der Verbandsvorsitzende wird beauftragt, beim Bezirk Niederbayern 

eine Zonierung des LSG Bayerischer Wald für die beschlossenen 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zu beantragen.

Beschlussvorschlag 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


